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Thementagung der Transferagentur Kommunales  

Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz ï Saarland  
 

ĂAktuelle Chancen und Herausforderungen im 

Übergangsmanagement ï Potenziale der 

Jugendberufsagenturenñ  
 

am 25. Oktober 2016 in Saarbrücken 

Methoden und Wege des Aufbaus 

rechtskreisübergreifender 

Zusammenarbeit unter Einbindung  

der schulischen Ebene  

Stefan Gerber (Kreisjugendamt Neunkirchen)  
 

Joachim Gölzer (Agentur für Arbeit Saarland) 
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(1) Impuls für eine systematische rechtskreisübergreifende Zusammenar-  

beit und eine Stärkung der Jugendberufshilfe im Landkreis Neunkirchen 

(2) Das pädagogische Rahmenkonzept der Jugendberufshilfe 

(3) Das Rahmenkonzept der Berufsberatung 

(4) Das gemeinsame Konzept der Jugendberufshilfe und Berufsberatung  

in der Zusammenarbeit in / mit den Schulen 

(5) Herausforderungen und Bedingungen einer gelingenden Kooperation 

zwischen Jugendberufsagentur und Schule 

Strukturelle Herausforderungen bzw. Gelingensbedingungen  

Individuelle Herausforderungen bzw. Gelingensbedingungen 

Ablauf der Präsentation 
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Impuls für eine systematische  

rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit 

Die Notwendigkeit einer systematischen rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit 

wurde in der Lenkungsgruppe der ĂKompetenzagenturñ seit 2007 von allen Beteilig- 

ten erkannt, denn é 
 

é das Instrumentarium der Berufsberatung der Arbeitsagentur reicht aufgrund der 

herausfordernden psychosozialen Ausgangslagen einer Vielzahl von Schüler/ 

-innen nicht aus, um diese adäquat zu fördern. Viele junge Menschen, die am Über-

gang von der Schule in den Beruf stehen, konnten aus diesem Grund von der Berufs-

beratung nicht erreicht werden. Nur mit Unterstützung der Jugendhilfe ï gemäß ihres 

Auftrags nach Ä 13 SGB VIII ï wurde die Möglichkeit gesehen, angemessen auf die 

vorhandenen psychosozialen Herausforderungen der Zielgruppe zu reagieren. 
 

é der prognostizierte Fachkräftemangel führte zu der politischen Maxime, dass kein 

Jugendlicher nach Verlassen der Schule Ăunversorgt bleibenñ darf, da jede qua-

lifizierte Arbeitskraft benötigt wird, um den bereits vorhandenen und entstehenden 

Fachkräftebedarf zu sichern. Die Zielsetzung, schnelle Übergänge ï möglichst ohne 

Warteschleifen ï zu gewährleisten, wurde zum ĂGebot der Stundeñ. 
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JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region 
 

Stärkung der Jugendhilfe am Übergang (von der Schule) in den Beruf (1/2) 

Die ESF-Förderung durch das BMFSFJ im Rahmen des  Bundesmodellpro-

gramms ĂJUGEND ST RKEN: Aktiv in der Regionñ (2010 bis 2013) hat zu 

einer finanziellen und fachlichen Stärkung der Jugendberufshilfe geführt. 
 

Das Programm stand insbesondere für die  

Schaffung eines transparenten, lückenlosen, durchgängigen und 

passgenauen Fördersystems, das es u.a. zu erreichen galt über eine  

rechtskreisübergreifende Verzahnung der Angebote und Akteure  

koordiniert durch die kommunale öffentliche Jugendhilfe. 

Č  Voraussetzung für die Teilnahme am Modellprojekt:  

Einrichtung einer Ăkommunalen Koordinierungsstelleñ  

beim Träger der kommunalen öffentlichen Jugendhilfe 
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JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region 
 

Stärkung der Jugendhilfe am Übergang (von der Schule) in den Beruf (2/2) 

Behörden Betriebe Träger Schulen 

Ă¦bergangsgeschehenñ  

gestalten! 

Aus den Förderrichtlinien abgeleitete Aufgaben und Ziele einer am 

Übergang Schule ï Beruf koordinierend tätig werdenden 

Jugendberufshilfe im Landkreis Neunkirchen 

Bestandsaufnahme ï  

 Maßnahmen  

aufeinander abstimmen ï  

Lückenschluss 

Öffnung für die  

Zielgruppe 

des Ä 13 SGB VIII 

Abstimmungs- und 

Übergabeprozesse 

gestalten 
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Das JugendBeratungsZentrum KOMPASS 
 

Rechtskreisinterne (SGB VIII) Zusammenarbeit ab September 2011 

Kompetenz- 

agentur 

Schulver- 

weigerung ï 

Die 2. Chance 

ESF-Landesprojekt 

ĂDualisiertes BGJ/ 

BGS, Produktions- & 

Werkstattschuleñ 

Jugend-

migrations-

dienst* 

* temporär 
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Das Jugendhilfesachgebiet ĂJugendhilfe ï Schule ï Berufñ 
 

Neu geordnete rechtskreisinterne (SGB VIII) Zusammenarbeit ab 2015 

Erkenntnis: 

Die allgemein- und berufsbildenden Schulen sind wichtige Partner bei  

der Sicherung erfolgreicher Übergänge von der Schule in den Beruf. 

JugendBeratungsZentrum KOMPASS 

 

 

 

 

 

KOMPASS  

bei Schul-

verweigerung 

Clearingstelle, 

allgemeine 

Beratung & Case 

Management 

Soziale Arbeit  

in staatlichen 

Berufsbil-

dungszentren 

Netzwerkstelle  

zur Überprüfung 

des Verbleibs von 

Schulabgängern 

Schulsozial-

arbeit 

(Schoolwork) 

Sachgebiet ĂJUGENDHILFE ï SCHULE ï BERUFñ 

des Kreisjugendamtes Neunkirchen 

Nachfolge von: 

Kompetenzagentur 
Nachfolge von: 

Dual. BGJ/ BGS, 

Produktions- & 

Werkstattschule 

Neues Projekt Nachfolge von: 

Schulverweigerung ï  

Die 2. Chance 
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Die Jugendberufsagentur im Landkreis Neunkirchen 
 

Rechtskreisübergreifende (SGB II, III, VIII) Zusammenarbeit seit 2015 

Team U25 

JugendBeratungsZentrum KOMPASS 

 

 

 

 

 

KOMPASS  

bei Schul-

verweigerung 

Clearingstelle, 

allgemeine 

Beratung & Case 

Management 

Soziale Arbeit  

in staatlichen 

Berufsbil-

dungszentren 

Netzwerkstelle  

zur Überprüfung 

des Verbleibs von 

Schulabgängern 

Schulsozial-

arbeit 

(Schoolwork) 

Sachgebiet ĂJUGENDHILFE ï SCHULE ï BERUFñ 

des Kreisjugendamtes Neunkirchen 

JUGENDBERUFSAGENTUR   NEUNKIRCHEN 

Team U25 
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Das pädagogische Rahmenkonzept der Jugendberufshilfe (1/3) 

Zentrale, aus dem gesetzlichen Auftrag (Ä 13 SGB VIII) abgeleitete sozialpädago-

gische Rahmenkonzeptinhalte der Jugendberufshilfe im Landkreis Neunkirchen: 

 

Erreichung der Zielgruppe sozial benachteiligter und individuell beeinträchtigter 

junger Menschen, für die der Übergang (von der Schule) in den Beruf eine be-

sondere Herausforderung darstellt, die sie voraussichtlich nicht ohne Unterstüt-

zung bewältigen können (Access), 
 

Feststellung des individuellen Förderbedarfs (Clearing), 
 

am individuellen Förderbedarf ausgerichtete problemlösungsorientierte Bera-

tung von jungen Menschen (und deren Eltern) (Counseling),  
 

ggf. Vermittlung in passgenaue Unterstützungssysteme (Transferring), 
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u.U. (längerfristige) Begleitung des Unterstützungsprozesses ï im Idealfall bis 

zur Integration in Ausbildung bzw. Beschäftigung (Coaching),  
 

Aufbau, Nutzung und Pflege eines lokalen / regionalen Unterstützungs-

systems, um Hilfe- und Förderinstrumente angemessen und bedarfsgerecht zum 

Einsatz bringen zu können (Networking), sowie 
 

fachkräfteorientierte Beratung im / zum Übergangsfeld Schule ï Beruf (z.B. 

Lehrer/-innen, pädagogisches Personal aus anderen Handlungsfeldern etc.) 

(Consulting) 

Das pädagogische Rahmenkonzept der Jugendberufshilfe (2/3) 
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Zielgruppe 

Jobcenter 

Zielgruppe 

Jugendhilfe 

Zielgruppe 

Agentur für  

Arbeit 

j u n g e    M e n s c h e n    a m    Ü b e r g a n g    i n s    E r w e r b s l e b e n 

= sozial benachteiligter / individuell beeinträchtigter junger Mensch 

Das pädagogische Rahmenkonzept der Jugendberufshilfe (3/3) 
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Das Rahmenkonzept der Berufsberatung (1/2) 

Zentrale, aus dem gesetzlichen Auftrag (Ä 29 ff. SGB III u.a.) abgeleitete Rahmen-

konzeptinhalte der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit:  

 

Erreichen möglichst aller Jugendlicher und junger Erwachsener am Über-

gang Schule ï Beruf und deren bedarfsgerechte Unterstützung bei allen 

dabei auftretenden Problemstellungen. 
 

Angebot von flächendeckenden Berufsorientierungsveranstaltungen an 

allen Schulen nach definiertem Mindeststandard zu Angeboten und Maßnahmen 

der Berufsberatung zur Heranführung der Jugendlichen an die Erfordernisse des 

Ausbildungsmarktes mit Blick auf Interessen und Fähigkeiten. 
 

Angebot individueller Beratungshilfen zur freiwilligen Inanspruchnahme. Denn 

der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für Jugendliche immer eine be-

sondere Herausforderung dar. 
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Vermittlung in Ausbildung bzw. alternative, bedarfsgerechte Vorbereitungs-

maßnahmen wie Einstiegsqualifizierung (EQ), berufsvorbereitende Bildungs-

maßnahmen (BvB), assistierte Ausbildung (AsA), Berufsausbildung in außerbe-

trieblichen Einrichtungen (BaE) oder ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), ein-

schließlich der jeweiligen finanziellen Förderungsmöglichkeiten. Aber auch Über-

leitung in Maßnahmen anderer Rechtskreise, wie die der Jugendhilfe, oder in 

Integrations- und Sprachkurse. Dazu gehören auch die Planung und das Vor-

halten ausreichender regionaler Maßnahmen. 
 

Individuelle Begleitung Jugendlicher durch professionelle Beratungsfachkräfte 

bis der Übergang in Ausbildung oder Arbeit gelungen ist. 
 

Beratungsangebote richten sich auch an Eltern als maßgebliche Mitent-

scheider bei der Berufswahl, Lehrer/-innen, Arbeitgeber/-innen und Fach-

kräfte anderer Institutionen, die am Übergang Schule ï Beruf tätig sind. 

Das Rahmenkonzept der Berufsberatung (2/2) 
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Das gemeinsame Konzept der Jugendberufshilfe und 

Berufsberatung in Zusammenarbeit mit den Schulen (1/3) 

Erkenntnis:  

Die allgemein- und berufsbildenden Schulen sind wichtige Partner  

bei der Sicherung erfolgreicher Übergänge von der Schule in den Beruf.  

Die Schulen müssen in die Kooperation der Rechtskreise  

SGB III und SGB VIII einbezogen werden. 

Berufsberatung und Jugendberufshilfe müssen regelmäßig und organisiert in den 

Schulen präsent zu sein, da die (unterstützungsbedürftigen) Schüler/-innen i.d.R. dort in 

ihrer Gesamtheit anzutreffen sind, bevor sie nach Beendigung ihrer Schulpflicht für die 

(staatlichen) Unterstützungssysteme u.U. tendenziell unerreichbar werden. 

Jugendberufshilfe und Berufsberatung haben gemeinsam ein ĂTandemsystemñ für die 

Beratung und Begleitung von Schüler/-innen (an allgemeinbildenden Schulen) aufgebaut.  
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Eine gemeinsame Vorgehensweise der Berufsberatung und der Jugendberufshilfe an 

allen GemS wurde abgestimmt und ein verbindliches Handlungskonzept entwickelt. 

Das gemeinsame Konzept der Jugendberufshilfe und 

Berufsberatung in Zusammenarbeit mit den Schulen (2/3) 

Die Jugendamts- und Sachgebietsleitung der ĂJugendberufshilfeñ haben alle GemS im 

Landkreis besucht, um den Schulleitungen (1) das Konzept der Jugendhilfe am Über-

gang Schule ï Beruf vorzustellen und (2) auf die verbindliche und intensive Zusammen-

arbeit mit der Agentur für Arbeit (im Sinne eine JBA) hinzuweisen. ï Regelmäßige ge-

meinsame Anschreiben an alle GemS erinnern u. untermauern das gemeinsame Vorgehen. 

Wahrnehmung:  

Die Schulleitungen begrüßten das abgestimmte Gesamtkonzept zur Gestaltung des 

Übergangsgeschehens, das (1) versucht, die Unübersichtlichkeit des Übergangsystems zu 

reduzieren und (2) die Verbindlichkeit des Vorgehens zweier Behörden mit einem entspre-

chenden gesetzlichen Auftrag herausstellt. ï Das Konzept gab den Schulen Orientierung. 
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Das gemeinsame Konzept der Jugendberufshilfe und 

Berufsberatung in Zusammenarbeit mit den Schulen (3/3) 

Zeitnahe, angemessene und Ăfallnaheñ Reaktion auf verschiedenste  

integrationserschwerende Fallkonstellationen und -entwicklungen 

Systematische einzelfallbezogene Anamnese mit abgestimmtem  

und arbeitsteiligem (pädagogischem) Konzept (vgl. Folie Nr. 20) 

Ggf. Skizzierung eines ersten einzelfallbezogenen Handlungsbedarfs gemäß SGB III 

oder SGB VIII und Ausrichtung der Zuständigkeit am jeweiligen gesetzlichen Auftrag 

Erste flächendeckende Förderkonferenzen an allen GemS im 2. Schulhalbjahr  

der  Vorabgangsklasse (HSA) ï Teilnehmer: Berufsberatung, Jugendberufshilfe, 

Klassenlehrer/-innen und ggf. Schulsozialarbeiter/-innen (Schoolworker/-innen). 
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